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Kompensationsregelung von Begleitungen durch Lehrpersonen in 
Skilagern und Sprachreisen während den Schulferien  

 

Müssen lehrplanrelevante Reisen aus wichtigen Gründen während den Schulferien 

stattfinden, so gilt für die begleitenden Lehrpersonen Folgendes: 

 

 Die Begleitung1 einer Klasse oder eines Kurses zur unterrichtsfreien Zeit wird 

zusätzlich zum regulären Lohn mit einer separaten Auszahlung (100% Pensum 

auf der entsprechenden Stufe, Sek II oder Sek P) entschädigt. 

 Entschädigt werden ausschliesslich die Arbeitstage Montag bis Freitag; d.h. 23.5 

bzw. 29 Lektionen, auch wenn die An-/Abreise am Wochenende stattfindet. 

 Die Regelung gilt nur für Reisen, die mind. fünf aufeinanderfolgende Tage 

dauern. 

 Wer die unterrichtsfreie Zeit, während der gearbeitet wurde, einziehen möchte, 

kann dies in Form eines unbezahlten Urlaubes nachholen. 

 

 

 

Durch die SLK genehmigt am 25. April 2024 

                                                      
1 Klassen werden jeweils von zwei Lehrpersonen begleitet 


